
Bezeichnung des Programms:  Rechtswissenschaften 

 

Angestrebter akademischer Grad: Doktor Juris / PHD in Law 

 

Leiter des Programms: Assoziierter Professor an der juristischen Fakultät –Dr. Paata Turava 

 

Beschreibung des Doktorandenprogramms: 

a) Ziel des Programms: 

      Das Doktorandenprogramm - „Rechtswissenschaften“ verfolgt das Ziel die theoretischen und 

praktischen Aspekte des Rechts wissenschaftlich zu erforschen, die juristische Wissenschaft und 

das rechtliche Denken zu entwickeln, sowie die Mängel des bestehenden Rechtssystems 

aufzuzeigen und entsprechende Empfehlungen zu erarbeiten. 

b) Ergebnis des Programms: 

      Die Absolventen des Doktorandenprogramms sollen die Fähigkeiten erlangen, das 

Rechtsproblem wissenschaftlich richtig zu interpretieren und den Rechtskonflikt anhand 

existierender Rechtsmethoden zu lösen sowie sich die aktuellen wissenschaftlichen Forschungs – 

und Lehrmethoden anzueignen. 

 

Zulassungsvoraussetzungen: Zu dem Doktorandenprogramm werden Studierenden zugelassen, die, 

einen Magister- oder vergleichbaren Abschluss haben. Diese Bewerber_innen sollen die minimalen 

Standards des Doktorandenprogramms erfüllen. 

 

Die Komponenten des Doktorandenprogramms:  

1. Das Doktorandenprogramm – „Rechtswissenschaften“ soll (Gesamtheit) die Lehre und die 

Forschung enger miteinander verbinden. Insgesamt erhält der Doktorand 180 ECTS, wobei sich 

diese aus 60 ECTS aus der Studienkomponente und 120 ECTS aus der Forschungskomponente 

zusammensetzen.  

2. Die Studienkomponente umfasst im Rahmen von 60 ECTS folgende Fächer:     

Name der Veranstaltung  Status  Kreditpunkte 

Kurs der modernen Lehrmethoden obligatorisch  5-15 ECTS 

Die wissenschaftliche Mitarbeit  obligatorisch 5 - 10 ECTS  

Kurs des akademischen Schreibens 

und der Forschungsmethoden 

obligatorisch 10 – 20 ECTS 

Zwei Seminararbeiten – die 

Vorbereitung des Kolloquiums und ein 

öffentlicher Vortrag 

obligatorisch  10-30 ECTS  

 

3. Die anderen Elemente der Studienkomponente sind fakultativ zu wählen.  

4. Der Doktorand erstellt einen individuellen Lehrplan mit dem wissenschaftlichen Betreuer.  

  

Technische Ausstattung:  An der juristischen Fakultät gibt es eine Bibliothek (9853 Quellen), ein 

Computerzentrum (27 Computer), Hörsäle, Auditorien und wissenschaftliche Zeitschrift sowie 

einen Zugang zu Lexisnexis und Beck - Online. 



 

Zugelassene Anzahl der Doktoranden: Zum Doktorandenprogramm werden nicht mehr als 20 

Doktoranden zugelassen. 

 

An dem Doktorandenprogramm teilnehmende Professoren: An dem Programm nehmen die 

Vollprofessoren und assoziierte Professoren der juristischen Fakultät teil. 
 


